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Allgemeine Auftragsbedingungen für die Unternehmensberatung 
 
(1) Geltungsbereich 
 
Die nachstehenden Allgemeinen Auftragsbedingun-
gen gelten für alle Aufträge über Beratungs-, Pla-
nungs-, Organisations- und Untersuchungsarbeiten 
auf Werkvertragsbasis, soweit sich nicht aus dem 
Angebot des Auftragnehmers oder aus schriftlichen 
Vereinbarungen der Beteiligten etwas anderes er-
gibt. 
 
(2) Gegenstand 
 
Gegenstand des Vertrages ist eine allgemeine Un-
ternehmensberatung, die nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Anwen-
dung neuzeitlicher Kenntnisse und Erfahrungen 
durchgeführt wird. 
 
(3) Leistungsumfang 
 
Die Aufgabenstellung, die Vorgehensweise und die 
Art der Arbeitsergebnisse sind durch das Angebot 
des Auftragnehmers festgelegt, soweit sie nicht in 
den schriftlichen Vereinbarungen der Beteiligten ge-
regelt sind. Änderungen, Ergänzungen oder Erwei-
terungen der Aufgabenstellung, der Vorgehenswei-
se und der Art der Arbeitsergebnisse bedürfen einer 
besonderen schriftlichen Vereinbarung. 
 
(4) Feststellung der Auftragsbeendigung 
 
Hat der Auftragnehmer die vereinbarten Leistungen 
erbracht, so teilt er dies dem Auftraggeber schriftlich 
mit. Der Auftrag gilt als durchgeführt und ist been-
det, 
 
a) wenn der Auftragnehmer die schriftlich niederleg-
ten Arbeitsergebnisse dem Auftraggeber übergeben 
oder dieser entweder die Übernahme schriftlich be-
stätigt oder die Ergebnisse verwertet hat oder 
 
b) wenn der Auftraggeber einer Mitteilung des Auf-
tragnehmers gemäß Punkt a) nicht unverzüglich, 
spätestens innerhalb vier Wochen mit schriftlicher 
Begründung widerspricht. 
 
(5) Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Tätigkeit des 
Auftragnehmers zu unterstützen, Insbesondere 
schafft der Auftraggeber unentgeltlich alle Voraus-
setzungen im Bereich seiner Betriebssphäre, die zur 
Leistungserbringung erforderlich sind. Soweit der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer geforderte Vor-
aussetzungen vorenthält, hat er dem Auftragnehmer 
entstehende Wartezeiten, die dokumentiert werden, 

gesondert zu vergüten. 
 
Der Auftraggeber steht dafür ein, daß im Rahmen 
des Auftrages vom Auftragnehmer gefertigte Berich-
te, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, 
Aufstellungen und Berechnungen nur für seine ei-
genen Zwecke verwendet werden. Soweit an den 
Arbeitsergebnissen des Auftragnehmers Urheber-
rechte entstanden sind, verbleiben diese bei dem 
Auftragnehmer. 
 
(6) Besondere Pflichten des Auftragnehmers 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Informationen 
über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auf-
traggebers vertraulich zu behandeln und auf 
Wunsch von seinen Mitarbeitern eine entsprechen-
de Verpflichtungserklärung unterschreiben zu las-
sen. Verletzt einer der Mitarbeiter die Verpflichtung, 
so erfüllt der Auftragnehmer seine daraus gegen-
über dem Auftraggeber erwachsende Ersatzpflicht 
dadurch, daß er seine gegen den Mitarbeiter ent-
stehenden Regreßansprüche dem Auftraggeber ab-
tritt. 
 
(7) Loyalitätsverpflichtung 
 
Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich 
zur gegenseitigen Loyalität. Zu unterlassen ist ins-
besondere die Einstellung oder sonstige Beschäfti-
gung von Mitarbeitern des Vertragspartners, die in 
Verbindung mit der Auftragsdurchführung tätig ge-
wesen sind, vor Ablauf von zwölf Monaten nach Be-
endigung der Zusammenarbeit. Ein Verstoß gegen 
diese Bestimmung führt zu einer Konventionalstrafe 
von 20.000 DM. 
 
(8) Interpretationshilfe zur Mängelfreiheit 
 
Ist das Werk in mehrere Abschnitte (Phasen) unter-
teilt, so erhält der Auftraggeber je nach Arbeitsfort-
schritt Arbeitsunterlagen. Sie dienen als Information 
über den jeweiligen Projektstand. Führen sie nicht 
zu einer unverzüglichen und begründeten Bean-
standung, so gelten die Unterlagen als Interpretati-
onshilfe für eine spätere Beurteilung des Vertrags-
gegenstandes im Hinblick auf seine Mängelfreiheit. 
 
(9) Honorare und Kosten 
 
Das Entgelt für die Leistungen des Beraters richtet 
sich nach den in den Einzelvereinbarungen festge-
legten Sätzen, soweit in besonderen Fällen nicht 
Abweichendes bestimmt wird. 
 
Sind Festpreise vereinbart, so wird je ein Drittel der 
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Auftragssumme bei Vertragsabschluß, bei Abliefe-
rung und bei Abnahme des Werkes fällig. 
 
Die Honorarsätze und sonstige in Rechnung gestell-
te Beträge (z.B. Spesen, Nebenkosten usw.) enthal-
ten keine Umsatzsteuer, diese wird dem Auftragge-
ber zusätzlich in Rechnung gestellt. 
 
Alle Rechnungen sind sofort und ohne Abzug fällig. 
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe 
von 4 vom Hundert p.a. über dem jeweiligen Leit-
zinssatz der Europäischen Zentralbank zu zahlen. 
 
(10) Gewährleistung und Haftung 
 
Der Auftragnehmer ist für die Dauer von sechs Mo-
naten nach Ablieferung der Arbeitsunterlagen ver-
pflichtet, von ihm zu vertretende Mängel, die ihm 
schriftlich nachgewiesen werden, zu beseitigen. Der 
Auftragnehmer hat einen Mangel dann nicht zu ver-
treten, wenn der Mangel auf der vom Auftraggeber 
gegebenen Aufgabenstellung oder der fehlerhaften 
bzw. unzureichenden Mitwirkung des Auftraggebers 
(vgl. Punkt 5 dieser Bedingungen) beruht; eine et-
waige Gewährleistungsverpflichtung des Auftrag-
nehmers entfällt fernen, wenn der Auftraggeber o-
der Dritte ohne Zustimmung des Auftragnehmers 
die Leistungen oder Teile der Leistungen verändern. 
Ansprüche des Auftraggebers auf Wandlung, Min-
derung oder Kostenerstattung bei Ersatzvornahme 
bestehen nicht. 
 
Für Schäden, die während der Gewährleistungsfrist 
von sechs Monaten schriftlich mitgeteilt wurden und 
die der Auftragnehmer schuldhaft zu vertreten hat, 
haftet er bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe des 
Auftragswertes, höchstens jedoch für einen Betrag 
von 50.000 DM. Eine darüber hinausgehende Haf-
tung ist ausgeschlossen. Grundsätzlich ausge-
schlossen ist eine Haftung für Drittschäden und Fol-
geschäden. 
 
(11) Verzug und höhere Gewalt 
 
Falls der Auftragnehmer bei der Erfüllung seiner 
Verpflichtung in Verzug gerät, kann der Auftragge-
ber nach Ablauf einer dem Auftragnehmer gesetz-
ten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die vereinbarten Leistungen bis zum 
Fristablauf nicht erbracht worden sind. Ein Verzugs-
schaden kann unbeschadet der Haftung bei Ver-
schulden nicht geltend gemacht werden. 
 
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Auf-
tragnehmer, die Erfüllung seiner Verpflichtungen um 
die Dauer der Behinderung und um eine angemes-
sene Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren 
Gewalt stehen Streik, Aussperrung und ähnliche 
Umstände gleich, die dem Auftragnehmer die Lei-
stung wesentlich erschweren oder unmöglich ma-

chen. 
 
Unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Punkt 5 
dieser Bedingungen oder sonstwie obliegenden 
Mitwirkung, so ist der Auftragnehmer nach Setzen 
einer angemessenen Nachfrist zur Kündigung des 
Vertrages berechtigt. Der Auftragnehmer behält den 
Anspruch auf die Vergütung unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen des § 642 (2) BGB. Unberührt 
bleiben auch die Ansprüche des Auftragnehmers 
auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unter-
lassene Mitwirkung des Auftraggebers entstande-
nen Mehraufwendungen sowie des verursachten 
Schadens, und zwar auch dann, wenn der Auftrag-
nehmer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrach 
macht. 
 
(12) Vertragsdauer und Kündigung 
 
Die Vertragsdauer bestimmt sich nach der Verein-
barung der Vertragsbeteiligten. Der Vertrag kann 
jederzeit unter Einhaltung einer Frist von acht Wo-
chen durch Kündigungsschreiben des Auftragge-
bers vorzeitig beendigt werden, wenn betriebliche 
Gründe des Auftraggebers dies erfordern. In diesem 
Falle regelt sich die Vergütung des Auftragnehmers 
nach Maßgabe des § 649 BGB. 
 
(13) Sonstiges 
 
Der Auftragnehmer hat neben seiner Honorarforde-
rung Anspruch auf Vergütung seiner Auslagen. Er 
kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Fortsetzung sei-
ner Arbeit von der Befriedigung seiner Ansprüche 
abhängig machen. Eine Beanstandung der Arbeiten 
des Auftragnehmers berechtigt nicht zur Zurückhal-
tung der Vergütung einschließlich der geforderten 
Vorschüsse und des Auslagenersatzes. Eine Auf-
rechnung gegen solche Forderungen des Beraters 
ist ausgeschlossen. 
 
Ein vorliegendes Angebot gilt für dreißig Tage. Ist 
bis zu diesem Zeitpunkt kein Vertragsabschluß er-
folgt, ist der Auftragnehmer an das Angebot nicht 
mehr gebunden. 
 
Es ist ausschließlich deutsches Recht anzuwenden. 
 
Sollten Vorschriften oder Teile von Vorschriften die-
ser Bedingungen unwirksam sein oder werden, 
werden die übrigen Bestimmungen hierdurch nicht 
berührt. Vielmehr verpflichten sich die Beteiligten, 
die unwirksame oder unwirksam gewordenen Be-
stimmung durch eine wirksame Bestimmung zu er-
setzen, die den gleichen wirtschaftlichen Zweck er-
zielt. 
 
Gerichtsstand für beide Parteien ist Viersen. 
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Allgemeine Auftragsbedingungen für Softwarelieferungen 
 
(1) Allgemeines 
 
1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäfts-, Lie-
fer- und Zahlungsbedingungen. Abweichende Be-
dingungen des Bestellers oder Geschäftspartners 
bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung. 
2. Technische Änderungen im Sinne eines techni-
schen Fortschritts bleiben vorbehalten. 
3. Für Lizenzverträge bestehen ergänzende Be-
stimmungen. Diese können bei uns frei angefordert 
werden. 
 
(2) Auftragseretilung 
 
Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich, 
per Telefax oder per E-Mail zu erfolgen. Unbetätigte 
E-Mails gelten als nicht erhalten. Bei mündlicher 
Bestellung gehen Übermittlungsfehler sowie etwai-
ge Mißverständnisse zu Lasten des Bestellers. 
 
(3) Lieferung 
 
Die Lieferung erfolgt zu Lasten des Bestellers. Er-
kennt der Besteller Schäden an der Verpackung, so 
ist dies vom Transportunternehmer zu bescheini-
gen. Transportschäden, welche erst nach dem Öff-
nen der Ware erkennbar werden, sind innerhalb ei-
ner Woche bei fibucontrol schriftlich zu melden. 
 
(4) Zahlungsbedingungen 
 
Alle Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach 
Rechnungsdatum rein netto fällig. Bei Zahlungsver-
zug behalten wir uns die Berechnung von Verzugs-
schäden vor. 
 
(5) Eigentumsvorbehalt 
 
fibucontrol behält sich das Eigentum an der geliefer-
ten Ware und allen Rechten bis zur vollständigen 
Bezahlung vor. Der Besteller ist verpflichtet, jeden 
Wechsel eines Wohn-/Geschäftssitzes unverzüglich 
mitzuteilen, solange noch Forderungen wegen ge-
lieferter Ware offenstehen oder die Ware noch nicht 
geliefert ist. 
 
(7) Gewährleistung 
 
fibucontrol gewährleistet, daß zum Zeitpunkt der 
Lieferung die Datenträger physikalisch frei von Ma-
terial- und Herstellungsfehlern sind und die Soft-
ware wie in der Dokumentation beschrieben genutzt 
werden kann. fibucontrol übernimmt keine Haftung 
dafür, daß die Software für die vom Kunden vorge-
sehene Aufgabe geeignet ist. Die Vertragspartner 
sind sich darüber einig, daß es nach dem Stand der 
Technik nicht möglich ist, Softwarefehler unter allen 

Anwendungsbereichen völlig auszuschließen. 
Für eventuelle Folgeschäden übernimmt fibucontrol 
keine Haftung, grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz 
bleiben hiervon unberührt. Beanstandungen von 
Lieferungen oder Berechnung können nur innerhalb 
von 30 Tagen nach Erhalt schriftlich bei fibucontrol 
geltend gemacht werden. 
 
(8) Rechte 
 
AlleRechte an unserer Software und unseren Daten 
(unabhängig vom Speichermedium) liegen aus-
schließlich bei fibucontrol Durch Öffnen der Versie-
gelung werden folgende Lizenzvereinbarungen an-
erkannt: 
1. Bei Lieferung unserer Software und Daten räu-
men wir dem Kunden die ausschließliche und nicht 
übertragbare Befugnis ein, die Software und Daten 
auf einem Rechner des Kunden zu nutzen – bei 
Netzwerklizenzen in einem lokalen Netzwerk ent-
sprechend der Anzahl der einzelvertraglich erwor-
benen Userlizenzen. 
2. Jede Kopie von Software und Daten, die nicht 
zum bestimmungsgemäßen Gebraucht im lizensier-
ten Umfang technisch benötigt wird, ist untersagt. 
Der Kunde ist berechtigt, eine Kopieausschließlich 
zu Sicherungszwecken zu erstellen. 
3. Es ist untersagt, Software und Daten sowie die 
zugehörigen Dokumentationen zu vervielfältigen, zu 
vertreiben oder zu vermieten, Unterlizenzen einzu-
räumen oder diese in anderer Weise Dritten zur 
Verfügung zu stellen. 
4.Es ist untersagt, Software und Daten sowie die 
zugehörigen Dokumentationen oder Teile hiervon 
zu ändern, zu modifizieren oder anzupassen oder in 
jeglicher Form zu entschlüsseln, soweit es jeweils 
über die Grenzen der §§ 69d(3) und 69e UrhG hi-
nausgeht. 
 
(9) Händler 
 
An Händler liefern wir unsere Software und Daten 
ausschließlich zum Zwecke des Weitervertriebs im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung an den 
Endkunden. Wir räumen dem Händler das Recht 
ein, dem Endkunden unsere Software und Daten zu 
dem oben beschriebenen Nutzungsumfang zu über-
lassen. 
 
(10) Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort ist Viersen. Gerichtsstand für Amtsge-
richtsfälle ist Viersen, für Landgerichtsfälle Mön-
chengladbach. 
 
 
Stand: Januar 2006 


